
 

TOP:       

I. Anmeldung       

 

Stadtplanungsausschuss 
 

Sitzungsdatum 20.05.2010 
 

öffentlich 

Betreff: 
Stadterneuerung Südstadt – Galgenhof/Steinbühl 
Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Nürnberg über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes Südstadt - Galgenhof/Steinbühl (San-Südstadt-Galgenhof/SteinbühlS) vom 17. 
April 1996 (Amtsblatt S. 197), geändert durch Satzung vom 14. Oktober 1999 (Amtsblatt S. 476) 

 
 
 
Anlagen: 
Satzung  
Plan 

 
Bisherige Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Bericht 
Abstimmungsergebnis 

angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen 

Stadtrat 10.03.2010     

                

 
Sachverhalt (kurz): 
Auf der Grundlage der bestehenden städtebaulichen Missstände im Bereich des Richard-Wagner-
Platzes und ehemaligen Heumann-Areals beschloss der Stadtrat am 10.03.2010 die Erweiterung des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes Galgenhof/Steinbühl. Die ortsübliche Bekanntmachung 
erfolgte im Amtsblatt Nr. 8 vom 21.04.2010. Desweiteren wurde die Erweiterung des 
Sanierungsgebietes im Forum Soziale Südstadt am 19.01.2010 vorgestellt. Bedenken gegen die 
Erweiterung des Sanierungsgebietes wurden keine vorgebracht, so dass die Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Nürnberg über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Südstadt - 
Galgenhof/Steinbühl (San-Südstadt-Galgenhof/SteinbühlS) vom 17. April 1996 (Amtsblatt S. 197), 
geändert durch Satzung vom 14. Oktober 1999 (Amtsblatt S. 476) zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden kann.  
  
 
Gutachtenvorschlag: 
siehe Beilage 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Nein 
 

 Ja 
Gesamtkosten lt. MIP 3.343.000 € 
davon  investiv 3.343.000 € 

NürnbergNürnberg



 

 
 

Noch offen, weil 
      

 

 konsumtiv       € 
davon Sachkosten       € 
 Personalkosten       € 

 
Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt: 
         Nein                Ja, Betrag  3.343.000 €          Profitcenter:        

 
Wenn nein, Deckungsvorschlag: 
      

 
Auswirkungen auf den Stellenplan: 
         Nein                Ja, im Umfang von       Vollkraftstellen 
 
Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt: 
         Nein                Ja 
 
Geschlechterrelevante Auswirkungen: 
         Nein                Ja, siehe Anlage 

 
Abstimmung ist erfolgt mit: 
 

     Ref. I / OrgA 

     Ref. II / Stk 

     RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

 

  Ref. VI 

        

        

 
  II.   Herrn OBM 
 
 III.   Ref. VII 

 
Nürnberg, 23.04.2010 
Referat VII 
 
 (7391) 


